
  Wenn Stille bewegt… 
Quand le silence agit… 
Quando il silenzio commuove… 
Sche silenzi comova… 
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Reglement betreffend Aufnahme und Statuswechsel 
(gültig ab 12.12.2025) 

 

Teil I. Reglement zur Aufnahme von Mitgliedern 
 

Dieses Reglement regelt die Aufnahme von folgenden Mitgliedern in den Verband Cranio 
Suisse®: 

A. Praktizierende (CP) 
B. Studierende (CS) 
C. Cranio Suisse® Alumni/Alumnae 
D. Ausbildungsinstitute (AI) 
E. Ehrenmitglieder 
F. Gönner*innen/Fördermitglieder 

Alle Mitglieder von Cranio Suisse® verpflichten sich, die ethischen Richtlinien des Verbandes 
zu beachten. 

 

A. Praktizierende 

I. Craniosacral Therapie Praktizierende (CP) sind natürliche Personen, welche eine 
Ausbildung in Craniosacral Therapie abgeschlossen haben, die den Voraussetzungen, 
wie sie in den Punkten II., III. oder IV. umschrieben sind, entspricht. 

Sie unterliegen der Fortbildungspflicht. 

Durch die Aufnahme in den Verband erlangen sie Stimm-, Antrags- und Wahlrecht 
und können die Vorteile für CPs in Anspruch nehmen. 

 

II.  

1.  Als Praktizierende/Praktizierender wird bis 31.12.2027 auf Antrag in Cranio Suisse® 
aufgenommen, wer 

A) ein Branchenzertifikat OdA KT in der Methode Craniosacral Therapie vorlegt oder ein 
dem Abschlussreglement entsprechendes Diplom/Zertifikat und eine detaillierte 
Lehrgangsbestätigung eines Ausbildungsinstituts, das Mitglied von Cranio Suisse® 
ist, und einen Nachweis für mindestens 400 Stunden medizinisches Grundwissen 
vorlegt oder 

B) folgende Nachweise erbringt: 

a) mit schriftlicher, mündlicher und praktischer Prüfung abgeschlossene fachspezifi-
sche Ausbildung von mind. 400 Kontaktstunden1  

b) 2002 Stunden Ausbildung zu einem oder mehreren der folgenden Themenberei-
che, mit einer Prüfung abgeschlossen: 
i. Methodenspezifischer Fachunterricht Craniosacral Therapie 
ii. Craniosacral Therapie spezifisches medizinisches Wissen 

 
 

 
1 Eine Kontaktstunde ist als Lehr-/Lernzeit mit steuernder Dozent*innen-Präsenz definiert und umfasst den effek-
tiven Unterricht und die anschliessende Pause von 10-15 Minuten. Cranio Suisse® betrachtet 300 Stunden à 60 
Minuten ohne Anrechnung der Pause als Äquivalent zu 400 Stunden, die den effektiven Unterricht und die an-
schliessende Pause von 10-15 Minuten umfassen.  
 
2 200 entsprechen 150 zu 60 Minuten. 
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iii. Prozessbegleitung, Gesprächsführung, Kommunikation, Psychologie, Gesund-
heitsverständnis, Menschenbild, Ethik, Berufsidentität, Praxisführung (Tronc 
Commun in Entsprechung zu den Anforderungen im Rahmen der Ausbildung 
zum Branchenzertifikat KomplementärTherapie, exklusive das medizinische 
Grundwissen im Tronc Commun) 

iv. Erweiterung oder Vertiefung des medizinischen Grundwissens, inklusive Si-
cherheit von Klient*innen und Therapeut*innen 

c) Bestätigung über 200 Kontaktstunden Unterricht in medizinischem Grundwissen. 
Das erworbene Wissen wird vom Anbieter dieses Kurses nach dessen Abschluss 
geprüft. Berufsabschlüsse mit gleichwertigen, geprüften Lerninhalten gemäss 
Tronc Commun KomplementärTherapie der OdA KT werden angerechnet. 

d) Zwei Fallstudien 
e) 100 Behandlungsprotokolle von mindestens 10 Klient*innen und total mindes-

tens 100 Behandlungsstunden 
f) Bestätigung über 3 Feedbackbehandlungen 
g) 24 bestätigte Eigenerfahrungssitzungen bei mindestens drei verschiedenen CP 

der Cranio Suisse® oder von Praktizierenden mit einer Ausbildung, die dem 
Standard von Cranio Suisse® entspricht. Enthalten sein muss mindestens ein 
Zyklus von mindestens 8 Behandlungen. Am Ende ist eine zusammenfassende 
schriftliche Reflexion erforderlich. 

h) Bestätigung über mindestens 10 Stunden fachspezifische Supervision (Einzel- 
oder Gruppensupervision) bei von Cranio Suisse® registrierten Supervisor*innen 
(entspricht den 10 Stunden Supervision in der METID) 

i) Bestätigung über 40 zusätzliche Stunden, davon: 
 11 Stunden Intervision (entspricht den 11 Stunden Intervision in der METID) 
 8 Stunden begleitetes Üben gemäss Art. 2.8 des Reglements zur Akkreditie-

rung von KomplementärTherapie Ausbildungen der OdA KT 
 21 frei wählbare Stunden gemäss Art. 2.8 des Reglements zur Akkreditierung 

von KomplementärTherapie Ausbildungen der OdA KT 
j) Diplomarbeit oder eine 3. Falldarstellung gemäss OdA KT  

Diese Nachweise können auch durch ein Äquivalent erbracht werden. 

2.  Ab dem 1. Januar 2028 wird als Praktizierende/er auf Antrag in Cranio Suisse® auf-
genommen, wer ein Branchenzertifikat OdA KT in der Methode Craniosacral Therapie 
vorlegt.  

3.  Praktizierende, welche spätestens am 31. Dezember 2022 ihre Ausbildung aufge-
nommen haben und diese erst am oder nach dem 1. Januar 2028 abschliessen, kön-
nen auch nach 2027 gemäss den Bedingungen des Abschlussreglements 2016 in den 
Verband aufgenommen werden. Sie müssen eine nachvollziehbare Begründung vor-
legen, wonach ihnen der Abschluss der Ausbildung bis Ende 2027 nicht möglich oder 
nicht zumutbar war. 

III. Antragsteller*innen, welche ihre Ausbildung vor dem 6. Mai 2007 (Inkrafttreten des 
Abschlussreglements 2007) abgeschlossen haben, werden zu jenen Bedingungen 
(des SDVC, des UCVS oder des SBCT) aufgenommen, die am 1. März 2005 galten. 

IV. Antragsteller*innen, welche ihre Ausbildung vor der Gründung von Cranio Suisse® 
(11. Juni 2005) begonnen und bis spätestens 31. Dezember 2013 abgeschlossen 
haben, werden zu jenen Bedingungen (des SDVC, des UCVS oder des SBCT) aufge-
nommen, die am 1. März 2005 galten. 

VI. Der Nachweis zu II.1.A. oder II.1.B.b) und c) muss mindestens 340 Stunden enthal-
ten, die wie folgt zusammengesetzt sind:  

a) Medizinische Grundlagen 
 Anatomie und Physiologie des Menschen 
 Krankheitslehre 
 Pharmakologie 
 Notfallmassnahmen 
 Sicherheit und Hygiene 



Reglement betreffend Aufnahme und Statuswechsel 2025-12-12 Seite 3 von 6 

b) Psychologische Grundlagen 
 Psychologie 
 Kommunikation 

c) Berufliche Grundlagen 
 Berufsverständnis und Berufsethik 
 Praxisführung 

 
Das erworbene Wissen wird vom Anbieter dieses Kurses nach dessen Abschluss ge-
prüft. Berufsabschlüsse mit gleichwertigen, geprüften Lerninhalten gemäss Tronc 
Commun KomplementärTherapie der OdA KT werden angerechnet. 
 

VII.  Die Nachweise zu II.1.B.c, d und i können vom Ausbildungsinstitut ausgestellt wer-
den oder kostenpflichtig durch von Cranio Suisse® zugeteilte Supervisor*innen. 

VIII.  Die Nachweise zu II.1.B.e-h erfordern die Unterschrift der Behandlerin/des Behand-
lers (II.1.B.f), der Supervisorin/des Supervisors (II.1.B.e. und g) oder der Kolle-
gin/des Kollegen (II.1.B.h). 

IX.  Für die Aufnahme ist ein unterschriebenes Aufnahmeformular (aktuelle Version auf 
der Homepage) einzureichen. 

X.  Vorgaben für die Ausgestaltung von Diplomarbeiten und Fallstudien können den je-
weils geltenden Ausführungsbestimmungen zum Abschlussreglement von Cranio 
Suisse® entnommen werden (ebenfalls auf der Homepage). 

XI. Praktizierende Mitglieder (CP) von Cranio Suisse® bestätigen in ihrem Aufnahme-
formular, dass sie ihrer Melde- bzw. Registrierungspflicht je nach kantonalen Be-
stimmungen nachkommen, eine Berufshaftpflichtversicherung für die Ausübung der 
Craniosacral Therapie abgeschlossen haben, ihrer AHV-Pflicht nachkommen, die Da-
tenschutzrichtlinien von Cranio Suisse® kennen. Sie reichen einen aktuellen Strafre-
gisterauszug ein.    

 

B. Studierende 

I. Craniosacral Therapie Studierende (CS) sind natürliche Personen, die in einer Aus-
bildung in Craniosacral Therapie stehen, welche den Voraussetzungen entspricht, 
wie sie in Punkt A. II. oder bis zum 31. Dezember 2013 in Punkt A. IV. umschrieben 
sind. 

Durch die Aufnahme in den Verband erlangen sie Stimm-, Antrags- und Wahlrecht 
und können die Vorteile für studierende Mitglieder in Anspruch nehmen. 

II. Studierende werden auf Antrag in Cranio Suisse® aufgenommen. Für die Aufnahme 
ist ein unterschriebenes Aufnahmeformular (siehe Homepage) einzureichen. 

III. Craniosacral Therapie Studierende an Ausbildungsinstituten, welche nicht Mitglied in 
Cranio Suisse® sind, können als CS in den Verband aufgenommen werden. Für eine 
spätere Aufnahme als Praktizierende gelten allerdings unabhängig davon die jeweils 
aktuellen Bestimmungen des Abschlussreglements. 

IV. Mit dem Status als Craniosacral Studierende verbindet sich keinerlei Vorentscheid 
über eine spätere Aufnahme als Craniosacral Praktizierende in den Verband Cranio 
Suisse®. 

V. Studierende Mitglieder (CS), welche ihre Ausbildung beendet haben, können inner-
halb von 6 Monaten nach Abschluss mit den entsprechenden Nachweisen (siehe 
Punkt A) die Aufnahme als praktizierende Mitglieder (CP) beantragen. Erfolgt dieser 
Aufnahmeantrag nicht, verlieren sie ihren Status als studierende Mitglieder.  
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C. Cranio Suisse® Alumni/Alumnae 

Cranio Suisse® Alumni/Alumnae: Aktiv- oder Passivmitglieder, die nicht mehr prakti-
zieren, und Ausbildungsinstitute, die keine Ausbildung mehr anbieten, können in den 
Status Cranio Suisse® Alumni/Alumnae wechseln.  

Cranio Suisse® Alumni/Alumnae (natürliche Personen) haben Stimm-, Antrags- und 
Wahlrecht. Alumni (juristische Personen) haben Stimm-, Antrags- und aktives Wahl-
recht. Als Alumni hat ein Ausbildungsinstitut eine Stimme. 

 

D. Ausbildungsinstitute 

I. Ausbildungsinstitute sind juristische Personen, die eine Ausbildung anbieten, welche 
den Voraussetzungen, wie sie in Punkt A. II. umschrieben sind, entspricht. 

Durch die Aufnahme in den Verband erlangen sie das Stimm-, Antrags- und aktive 
Wahlrecht und können die Vorteile für Ausbildungsinstitute in Anspruch nehmen. 

II. Als Ausbildungsinstitut wird auf Antrag in Cranio Suisse® aufgenommen, wer 

o eine Ausbildung gemäss aktueller von der OdA KT zugelassener Methodenidenti-
fikation/METID und aktuellem Abschlussreglement von Cranio Suisse® anbietet, 

o ein Ausbildungs-Curriculum und eine Prüfungsordnung hat, welche mit den Qua-
litätsstandards von Cranio Suisse® übereinstimmen, 

o sich an den Lehrenden-Bedingungen von Cranio Suisse® orientiert, 
o sich verpflichtet, verbindlich an den Sitzungen der Schulkommission teilzuneh-

men, um dort gemeinsam mit anderen Ausbildungsinstituten sie betreffende Fra-
gen zu besprechen, 

o den Beruf KomplementärTherapeut*in gemäss OdA KT in der Ausbildung berück-
sichtigt. 

 
III. Ausbildungsinstitute, die an einer Mitgliedschaft interessiert sind, reichen folgende 

Unterlagen ein: 
o Dokumentation des Ausbildungsinstitutes von der Gründung bis zum Datum 

der Antragstellung 
o Übersicht über alle unterrichteten Fächer/Richtungen/Themen 
o Beschreibung der Ziele und Lernziele des Institutes 
o Curriculum der Craniosacral Therapie Ausbildung, unter anderem mit Anga-

ben über 
- die Zusammensetzung der fachspezifischen Unterrichtsstunden, 
- die Zusammensetzung der praktischen Ausbildung (unter anderem 

betreffend Fallstudien, Behandlungsprotokolle, Abschlussarbeit, Ei-
generfahrungssitzungen, fachspezifische Supervision, Intervision, 
Feedbackbehandlungen), 

- den zeitlichen Rahmen der Ausbildung und ihre Strukturierung, 
o Namen und Ausbildungsnachweise aller Lehrkräfte 
o Aufnahmebedingungen für Studierende 
o Nachweise für geeignete Räumlichkeiten 
o Prüfungsreglement 

 
IV. Während der ersten fünf Jahre nach Aufnahme besprechen und reflektieren Verband 

und Ausbildungsinstitut jährlich die Ausbildung, den Abschluss, die Umsetzung der 
METID sowie des eingereichten Curriculums.  
 

 
E. Gönner*innen/Fördermitglieder 

I. Gönner*innen bzw. Fördermitglieder sind natürliche oder juristische Personen, die 
an der Craniosacral Therapie interessiert sind und diese unterstützen und fördern 
wollen. 
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II. Gönner*innen und Fördermitglieder können auf schriftlichen Antrag in Cranio Suis-
se® aufgenommen werden.   

III. Gönner*innen und Fördermitglieder können mit beratender Stimme an der Mitglie-
derversammlung teilnehmen und erhalten die Verbandsinformationen, geniessen 
aber weder Stimm-, noch Antrags- oder Wahlrecht. 

 

F. Ehrenmitglieder 

I. Als Ehrenmitglied kann durch Entscheid der Mitgliederversammlung ernannt werden, 
wer sich durch besondere Verdienste für die Cranio Suisse® ausgezeichnet hat. 

II. Ehrenmitglieder haben Stimm-, Antrags- und Wahlrecht und können die Leistung 
der Cranio Suisse® in Anspruch nehmen. 

 
 
Teil II. Reglement betreffend Statuswechsel 

 

Dieses Reglement regelt die Passivmitgliedschaft. 

Es gibt keine Möglichkeit als Passivmitglied in Cranio Suisse® einzutreten. 

Praktizierende (CP) und Studierende (CS) haben die Möglichkeit, einen Antrag auf Wechsel 
in den Passivstatus zu stellen. 

I. Praktizierende (CP) und Studierende (CS), die dem Berufsverband verbunden 
sind, aber aus einem schwerwiegenden Grund vorübergehend nicht in der Lage 
sind, die vollumfängliche, aktive Mitgliedschaft wahrzunehmen, können auf An-
trag bis zum Wegfall des schwerwiegenden Grundes in den Passivstatus versetzt 
werden. 

II. Schwerwiegende Gründe sind, unter anderen, schwere Krankheit, längerer Aus-
landsaufenthalt oder Schwangerschaft. 

III. Durch einen Wechsel in den Passivstatus wird das Mitglied nicht mehr auf der 
Therapeut*innenliste aufgeführt. 

IV. Passivmitglieder können mit beratender Stimme an der Mitgliederversammlung 
teilnehmen und erhalten die Verbandsinformationen, geniessen aber weder 
Stimm-, noch Antrags- oder Wahlrecht. 

V. Mit dem Wegfall des schwerwiegenden Grundes lebt die Mitgliedschaft als CP 
bzw. CS ohne weiteres Zutun wieder auf. Das Mitglied ist verpflichtet, den Weg-
fall des schwerwiegenden Grundes umgehend dem Verband zu melden. 

VI. Sofern keine Befreiung von der Fortbildungspflicht vereinbart wurde, sind zu die-
sem Zeitpunkt jene Fortbildungen nachzuweisen, welche während der Zeit als 
Passivmitglied gemäss Fortbildungsreglement angefallen sind. 

 
 
Teil III. Aufnahmegebühren, Verfahrenskosten, Mitgliedschaftsbeiträge 
 
 
Die Kosten sind im Dokument „Aufnahmegebühren, Verfahrenskosten, Mitgliedschaftsbei-
träge“ geregelt. 


